
  
XI. Nachtrag 

zur  
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur 
Wasserversorgungssatzung 

der Gemeinde Morsbach 
 

Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07. 1994 (GV. NWR. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. 2009, S. 380) und der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 
und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen v. 21.10.1969 
(GV. NRW. 1969 S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. 2009 
S. 394), in Verbindung mit der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungs-
satzung) vom 10.12.1981 hat der Rat der Gemeinde Morsbach in seiner Sitzung am 
15.12.2009  folgenden XI. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserver-
sorgungssatzung der Gemeinde Morsbach vom 02.02.1989 beschlossen: 
 

 
Artikel 1 

Der § 14 Erhält folgende Fassung: 
§ 14 

Gebührenerhebung, Fälligkeit der Gebühr, 
Vorausleistungen 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühr werden 14 Tage nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erho-
ben werden.  
 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler erfolgt einmal jährlich, 
und zwar gegen Jahresende bis Anfang des folgenden Jahres für das abzurechnende 
Veranlagungsjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit der 
Gebührenpflichtigen bedienen. 
 
(3) Die Gemeinde erhebt zum 28.02., 30.04., 30.06., 30.08., 30.10. und 30.12. jeden Ka-
lenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahreswassergebühr in 
Höhe von einem Sechstel des Betrages, der sich aus der Abrechnung des Vorjahres er-
gibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Vorausleistungen nach 
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. 
 
4) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
5) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung  
und endgültige Festsetzung erfolgt durch Bescheid. 
 
(6) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so 
wird der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu ge-
ring bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Be-
endigung des Benutzungsverhältnisses werden zuviel gezahlte Vorausleistungen erstattet. 



Die auf einen zurückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge 
sowie die sich aus der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbe-
träge sind innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.     

 
 
 

§ 2 
 
Dieser XI. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung 
der Gemeinde Morsbach vom 02.02.1989 tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
 
 
 
. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der vorstehende XI. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversor-
gungssatzung der Gemeinde Morsbach wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da- 
    bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel  
    ergibt. 
 
 
 
 
Morsbach, den 15.12.2009 
 

 
           - Bukowski - 
         Bürgermeister 
 
 
 
   
 


